
Die Beratung über den Antrag wird in eine der nächsten Sitzungen des Ausschusses 
vertagt. Zunächst sind die vorläufigen Ergebnisse der Gespräche zwischen der Gemeinde, 
dem Erftverband sowie dem Rhein-Sieg-Kreis sowie anschließende Prüfungen zu 
erforderlichen Unterhaltungskosten abzuwarten.  
 


